
 
 

Informationen zur 
Einreichung von Wahlwerbung  

 
Wahl zur Vertreterversammlung der  

LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz 2026 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl zur Vertreterversammlung LPK RLP 2026 können auf Grundlage von § 16 
der WahlO LPK RLP ab dem 12. Oktober 2026 Wahlwerbung betreiben. Über die Homepage der Kammer 
sowie über eine E-Mail an alle Kammermitglieder können zu diesem Zweck Informationen zu 
Bewerber*innen und berufspolitischen Zielen geteilt werden.  
Hierfür hat der Vorstand folgendes Vorgehen beschlossen: 
 
Wie?   
Die Informationen der Wahlvorschläge (Wahlwerbung) erfolgt über die Homepage der Kammer und 
per Sonder-E-Mail zur Wahl an alle Kammermitglieder. 
 
Wann? 
Ab dem 12. Oktober 2026 kann die Wahlwerbung auf der Kammerhomepage zur Verfügung gestellt werden. 
Hierfür müssen der Wahlleiterin über wahlleiter@lpk-rlp.de die gewünschten Inhalte bis zum 09. Oktober 
2026 zur Verfügung gestellt werden.  
 
Was? 
Bitte stellen Sie uns eine Broschüre, einen Flyer oder sonstige Informationen in einem gängigen Dateiformat 
(z.B. PDF) zur Verfügung. Möglich ist es ebenfalls, dass Sie uns eine Verlinkung zur Website des 
Wahlvorschlages übermitteln.  
 
Die Wahlvorschläge werden in der ausgelosten Reihenfolge untereinander auf der Kammerhomepage und 
in der Mitglieder-E-Mail aufgelistet.  
 
Weitere Fragen? 
Bitte wenden Sie sich an die Wahlleiterin Dr. Bettina Freimund-Holler oder die stellvertretende 
Wahlleiterin Saskia Kollarich (wahlleiter@lpk-rlp.de oder 06131-9305515). 
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